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336. 

Verordnung des k. u. k. Militär-General-Gouver- 
neurs vom 7. August 1916. V. Bl. Nr. 63.

Einsetzung des Gouvernementschulrates.

Auf Grund Genehmigung des Armeeoberkomman
dos wird w lrdm et, wie folgt:

§ 1-

Zur Benilmig'ldnSj,Mil.-iGenera.lgouverineime.nts auf 
dem Gebietendes Unterrichtjj| und Erziehungswesöhs 
und der Schulaufsicht wird der »Gouvernemen Ischai- 
raft« eingesetzt.

§ 2.

Der BefipiJ^idrljing : dies tum verneinen Isr Im Indes 
unterliegen alle Angelege,nheitCh, die das Unterrichts- 
und Er&ieMngswesen «1er-die .Schulaufsitmt im gä ji-1 
zen Militär-Genera,lgoiUiverneineini dsSlreflen oder vom 
wlilitärgeneralgouverneur fallweise zu gewiesen wurden.

Demnach gehört in Fragen des Unterrichts- und
Eraiehungswesens sowie der Schulaufsicht zum W ir
kungskreise des, GO'Uverneinei|Lscliulratcs iinshesondei'c 
die Begutachtung:

a) der vom MiL-Gen.-Gouvernement zu erlassen
den Y.erioii-idimingan uinid Normalerlässe;

b) der Jahresivoranschläge;
c) de,r Normallehr,plane, Lehrbücher, Lehrmittel 

und Lehrheheilife;
d) der Errichtung, Fortführung, Erweiterung und 

Schliessung von Unterrichts.- und Erziehungsanstalten:
e) der Subventionierung von privaten Unterrichts

und Erziehu ngsän stalten.
Der Gou,ve.rnemmt|ohulrat kann in  Angelegem- 

heiten seines W irkungÄ Sises auch .au^i eigener Ini- 
tiati^ef dem Mil.-Gen.-Gouvemement Anträge und Gut- 
' acjile.n vorlegen.

§ 3.

Vor,sitzend er des Gouvernement schulrates ist der 
Chef des ZivlllandcskiOiin,missariatcs.

Mitglieder des Gouvernemantschulrates sind:
a) drei Vertreter der katholischem Kirche, je ein
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V ertreter der protestantischen unid jüdischen Religions- 
ge,seil,schaft;

b) vier Fachm änner des Schulwesens;
ic) je ein Vertreter der Städte Kielce, Lublin, P iotr- 

köiw und Radom;
d) sechs Vertreter des Zentralhi 1 f skomi tces;
e) eiin Vertreter des Vereines »Polska Macierz 

Szikolna«.
Der V orstand der Scludahleihm g des Mil.-Gen.- 

Gouvernements,, die dem Mili.tär-Generalgouverincimeul 
zugeteilten Sclmlafffsiclilsorgane und die fallweise en t
sendeten behördlichen V ertijW r haben an ded B eratun
gen teilzunehmem und die in  B eratung stehenden E n t
würfe des Militär-Generalgiouiverinements zu begründen.

Der Vorstand der Scihulaibteilung des, M ilitär-G e
neralgou,vernein ents is t Stellvertreter des Vorsitzen
den und tritt bei dessen Abwesenheit in  seine Rechte.

§ 4.

Die im  § 3 lit. a bezeichne tan Ver treter ernenn t 
der Miil,iitär-Generalgouve|nenr, und zw arid i^  V efi|eter 
der katholischen: Kirche nach  Anhörung des Bischöfe 
in Kielce, Sanidomierz u nd  Lublin, den V ertreter der 
protestantischem Religion,sgesellschaft nach  Anhörung 
der evangelisöh-augsiburgiisohein Super, intendentur in 
Lublin, den V ertreter der jüdischen Reliigionsgesell- 
schaft nach  A nhörung der jüdischen Kultusgeimeinden 
in  Kielce, Lublin, Piotrköw und Radom.

Die ,im § 3 lit. ib bezeichneten F achm änner er- 
.njennt der MiLitär-iGeneralgouvermeiir au f Grund der 
Anträge des Zöntralhilfsikomitees in  Lublin. Die A n
träge werden dem  Mil,itä,rgemera!gouvernememt in  der 
W eise vorgelegt, dass fü r jeden der vier Fachm änner 
je drei Personen in  Vorschlag gebracht werden.

Die im § 3 lit. c bezeichneten V ertreter wenden von 
der Stadtgem eindevertretung, oder, w enn eine solche 
nicht besteht, vom städtischen Hilfskomitee entsendet.

Die i,m § 3 lit. d he,zeichneten Vertreter werden 
vom ZentralhilfskoiniLee aus seiner Mitte oder aus 
sonstigen fachkundigen Personen entsendet.

Der im  § 3 lit. e he zeichne Le V ertreter w ird vom 
Zenlralburcau des Vereines »Polska Macierz Szkolna« 
in Lublin entsendet.

Die Entsendung der im  § 3 lit. c, d, e bezeichneten 
V ertreter bedarf der B estätigung des M ilitärgeneral- 
gouvenneurs.

W ann eine E rklärung des, Bischofs, der Superin- 
tendentur, der Kultusgem einden oder des Zentralhilf,s- 
koimitees, eine Entsendung durch die Stadtgemeiinde- 
vertretung, das städtische Hilfskomitee, durch das Zen- 
tralhilfiskiamitee oder durch  das Zentralbureau des Ver
eines »Polska .Macierz Szkolna« innerhalb  vier W ochen 
nach der h ierauf gerichteten E inladung des M ilitär-

Generalgouvernements unterbleibt, so ernennt der Mi- 
lilär-Generalgouviernour eine eint,|p,roch ende Zahl von 
Mitgliedern, die zur V ertretung derselben oder gleich
artiger Interessen berufen erscheinen.

§ 5-

Der Gouvernements,chulrat versam m elt sich auf 
E inladung des VorisiLzicmÄc® Seine Gutachten werden 
lniL abisdluLcr Stim m enm ehrheit der anwesenden Mit
glieder (§ 3, lit. a—c) erstattet. .Der Vorsitzende stim m t 
nicht ln.it, kann jedoch bei gloichgeUifillen Stimmen 
entscheiden.

Der Protokollführer wird vom M ilitär-G encral- 
gouverncur bestimmt.

§ 6-

Mit Zustim m ung des MiliLär-Genfra Igouvernours 
kann deV Gouvermeinen Lscbulrat auch Personen, die 
ihm  n icht ‘angeboren, m it der A usarbeitung von Gut
achten und E rstattung von Berichten betrauen.

§ 7.

Vc^rfügungcif jund Entscheidungen de,s M ilitär ge- 
neralgouvem eurs, die in  A ngdefenheiten  des W ir- 
küngskre, is,es des Gou\^Hpme*».lsehiulratcs dring lich- 
keitshalber ohne dessen Bcgu lach lang B E  tröffe n w u r
den, sind dem  Gouvernemenlsehurfäte ,iin seiner n äch 
sten Sitzung zur K enntnis ziu bringen.

§ 8.

Den ausserhalb des Standortes des iMilitärge- 
neralgouveririement^. wohnhaftem M itgliedern des Gou- 
vernemeintschulrates-igebühi t fiüjjjgtül Z u- und H eim 
reise der Ersatz der baren  W a Ä ,  und  E isenbahn
fahrtauslagen (II. Klasse), sowie tägliche D iäten von 
zwanzig Kranen für jedem  Sitzungs tag und für jeden 
für die Reise aufgeweindeten vollen Reisetag.

§ 9.

Die Mitglieder des GouvernementscihulraLcs' kön
nen sich vom Zustande und dem Betriehe der öffentli
chen und Privatschule.n durch persönliche W ahrneh
m ung überzeugen; Anträge auf Grund dieser W ah r
nehm ungen sind dom Mi ] i Lai; - Ge neral -Go u ver,ne m ent 
schriftlich vorzulegeh. Sowieit die M itglieder n ich t vom 
zuständigen Kom m ando m it .Aufgaben, der Schulauf
sicht betraut sind, halben sie sich auf die?* E rstattung 
dieser Anträge zu beschränken. Sie dürfen gegenüber 
den Schulverwialtern, Lein-- und  Aufsichtsorganein
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keinerlei Anregungen Vorbringen, die den Anschein be
hördlicher Verfügungen wachrufen könnten.

§ 1 0 .

Die Mitglieder des Gouvernem entschulrates haben 
über die Beratungen .strengstens Stillschweigen zu be
obachten. Die E inhaltung dieser Pflicht ist bahn E in 
tritte dem Vorsitzenden durch Handschlag zu geloben.

§ 11.

Der M ilitär-Generalgouverneur kann einzelne 
Mitglieder von ihren Funktionen entheben oder den 
Gouvernem entschulrat aiuflösen,

§ 12.

Der M ilitär-Generalgouverneur bestim m t auf A n
trag des Gouvernementschulrates aus den M itgliedern 
desselben zwei oder drei Mitglieder als Ausschuss des 
Gouvernementschulrates. Vorsitzender des Ausschusses 
ist der Vorstand der Schulabteilung des Militäirgen'eral- 
gouvernements. Dem Ausschüsse w ird ein w eiterer Be
am ter des M ilitär-Generalgouvernem ents fallweise .zu
geteilt. Der Ausschuss h a t .an der Vorbereitung der Ge
schäfte m itzuwirken, die zur Beratung im  Gouverne
ments chulrate gelangen sollen.

Der Ausschuss wird vom Vorstande der Siohulab- 
teilung des M ilitär-Generalgouvernem ents wenigstens 
einm al m onatlich einherufern

Die Ausschussmitglieder haben keinen Anspruch 
auf die im § 8 erw ähnten Reise- und Diätangebühren.

§ 13.

Diese Verordnung tr itt  m it dem  Tage der K und
m achung in Kraft.

Der k. u. k. M ililär-Gener.al-Gouverneur: 
Karl Kulc m. p., Feldzeugmeister.

337. 

Verordnung des k. u. k. Militär-General-Gouver- 
neurs vom 21. Juli 1916. V. Bl. Nr. 67.

Einhebung erhöhter Stempelgebühren.

In Übereinstim m ung m it dem am  4. Oktober 1914 
sanktionierten Beschlüsse de* russischen M inisterrates 
(russ. RGBL. Nr. 308 vom 12. November 1914, ZI. 2870) 
w ird gemäss des Art. 48 der Haager Landkriegordnung 
perordnet wie folgt:

1. Die bisherige fixe Stempelgebühr im  Betrage 
von 1 Rh. 25 Kop. per Bogen (Art. 13 des Geb.-Ges. Ges.- 
Samml. Band V, Ausgabe v. J. 1912) w ird auf 2 Rb. 
von jedem  Bogen erhöht.

2. Die bisherige fixe Stem pelgebuhr im  Betrage 
von 75 Kop. per Bogen (Art. 14 und  15 des Geb.-Ges,, 
Ges.-Samml. Band V, Ausgabe v. J. 1912) w ird auf 
1 Rb. von jedem  Bogen erhöht.

3. Die Akten stehipelgebühr der niederen Norm 
(Art. 50, P. 2 des Geb.-Ges., Ges.-Samml. Band V, Aus
gabe v. J. 1912) von den im  Artikel 57 und  57/1 des 
Gebührengesetzes (Ausgabe 1903 und 1912) laufgezählten 
Akten und Urkunden auf jeden Betrag w ird  auf 10 Kop. 
von je 100 Rb. des Betrages bis zu 10000 Rb. u nd  auf 
1 Rb. von je  1000 Rb. des 10000 Rb. übersteigenden 
Betrages festgesetzt, wobei n ich t volle 100 Rb. und 
1000 Rb. als voll gerechnet werden.

4. Die Aktenstempelgebühr der höheren Norm  von 
den im  Artikel 54 'des Geb.-Ges (Ges.-Samml. B and V, 
Ausgabe ex 1903) genannten verzinslichen W ertpapie
ren w ird  auf 1% des W ertes dieser Effekten (Art. 37 
des Geb.-Ges.) festgesetzt.

5. Die Absätze 21, 27 und 30 des Art. 13, Absatz 1 
des Art. 38, A rtikel 45, Artikel 51/1, 57/1, 60 (alle nach 
Ausgabe ex 1912) und Artikel 128 des Geb.-Ges. (Ges.- 
Samml. Band V, Ausgabe ex 1903) werden, wie folgt, 
abgeändert.

A rt 13.
Der fixen. Stem pelgebühr ä 2 Rb. von jedem  Bo

gen unterliegen:
A b s .  21. Auszüge (m it Ausnahm e der ersten d. i. 

der Hauptexem plare; Notariiatsordnumg ex 1892, Art. 
195, 196) und Abschriften der Akten und Urkunden, 
welche der perzen tu eilen Stem pelgebühr unterliegen, 
ferner Protesturkunden über Geldverpflichtungen, wel
che der W echselstem pelgebühr unterliegen, wenn die 
Stem pelgebühr von dem ersten oder Hauptauszuge, O ri- 
ginalakte u. Urkunde oder von der protestierten Geld- 
verp flieh lung n ich t weniger als 2 Rb. beträgt.

A b s. 27. Assekuranzpoliizzeitt, isowfte die diesel
ben vertretenden Rechnungen und Q uittungen bei a l
lerlei Versieh e-rung.en (m it A usnahm e jener im  A rti
kel 68, Absatz 1 und Art. 69, Absatz 12) ferner allerlei 
Verträge über Vorsicherung der Effekten, Aktien und 
verzinslichen W ertpapiere, wenn die entfallende P rä 
mie 30 Rh. und bei Feuerversicherungen, wenn diese 
P räm ie 30 Rb. n icht aber 400 Rb. übersteigt.

A b s, 30. Die seitens der staatlichen, öffentlichen 
und privaten K reditinstitute, dann durch die Bankge
schäfte treibenden W echselstuben und Privatgesell
schaften ausgestellten Zeugnisse, Bilets und Geldeiin- 
lagscheine über Geldeinlagen m it oder ohne Term in
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(m it A usnahm e der Geldeinlagen auf laufende Rech
nung), wenn die Geldeinlage 1000 Rb. übersteigt sowie 
über D epositm einlagen (ausgenom m en' idie Einlagen 
au f laufende Rechnung), wenn die Depositeneinlage 
1000 Rb. n icht aber 2000 Rb. übersteigt. W enn die in 
Rede stehenden Zeugnis^', BilleIs und Bescheinigungen 
in Form  spezieller Erlagehücher .ausgefolgt werden, u n 
terliegt der Stem pelgebühr jedjS E intragung über eine 
1000 Rb. übersteigernde Geldeinlage und bei Deiposi.ten- 
einlagen jede E intragung über eine 1000 Rb. nicht aber 
2000 Rb. übersteigende Geldeinlage.

Art. 38.

V erabredungen und Verpflichtungen, in welchen 
beim Vertragsabschlüsse der W ert des Entgeltes im  vor
aus n ich t .angegeben w erden .kann, ,z„- B. bei den Liefe
rungen der M aterialien nach  dem  vereinbarten Preise 
in  einer Q uantität, welche je  nach  dem  Bedarfe .sich e r
geben w ird, bei Ausführung der Arbeit gegen tägliche 
Entlohnung, wenn die Entlohnung von der Anzahl der 
erzeugten Produkte abhängig is t w. .s. w. ^unterliegen 
der Stem pelgebühr gemäss nachstehenden 'Grundsätzen.

1. Beim Abschlüsse des Vertrages auf einen in 
diesem Vertrage nicht bestim m ten Betrag w ird  die fixe 
Stem pelgebühr von 2 Rb. eingehoben (Art. 13, Ab
satz 11).

Art. 45.
W enn die Stem pelgebühr von 'den ersten oder 

H auptausterligungen, sowie von den Akten und Ur
kunden, welche der Aktenstem pelgebühr unterliegen, 
oder v.o,n den  p ro testieren , der W echselstem pelgebühr 
unterliegenden Schuldverschreibungen, w eniger .als 
2 Rb. beträg t (Art. 13, Absatz 21), so unterliegen die 
folgenden Ausfertigungen und 'Kopien der O riginal- 
akten und Urkunden sowie Protes takten dieser Schuld- 
urkundein derselben Gebühr, wie die ersten pdef H aupt
ausfertigungen, O riginalakten und Urkunden und p ro
testierte Schuldverschreibungen.

Art. 51/1^
Der Akte,ns tem pelgebühr der höheren Norm in 

dem im  Artikel 50, Absatz 1, Lit. a, (Ausgabe ex 1912) 
festgesetzten Ausmasse unterliegen betreffend die 
Feuerversicherung-Assekuranzpolizzen, die dieselben- 
vertretenden Rechnungen oder Q uittungen (m it Aus
nahm e jener im Artikel 69, Abs.. 11 erw ähnten), wenn 
die P räm ie 400 Rb. übersteigt.

Art. 57/1.

Der Aktanstampel,gebühr der niederen Norm ,in 
dem ,im Artikel 50, Absatz 2 (Ausgabe, ex 1912) fest

gesetzten Aus,masse, unterliegen die seitens der staials- 
öffentlichen und privaten Kreditinstitute sowie seitens 
der Bankgeschäfte treibenden W echselstuben und  Pr.i- 
va iÄ sellsB fete ii ausgestelltem Zeu.gniss'ife, Billets und 
Depositenscheine über Depositaneimlagen (a u ssc sD e -  
poskeiielnlagen auf laufende Rechnung), w enn die 
Summe des Deposites 2000 Rb. üb'ersteigl.

W enn die bezeichne len Zeugnisse, Billets und De- 
poisitienjiche.iniin  Form  spezieller Eiinlagabücher aus- 
gefoIgL werden, w ird die Gebühr für jede E intragung 
der Geldeinlage, die 2000 Rb. übersteigt, eingehoben.

Art. 60.
W enn der W ert der H andelstransaktion auch 

n ich t annähernd erm ittelt werden kann, so unterliegt 
diese Transaktion unm ittelbar bei ihrem  Abschlüsse 
der fixen Stem pelgebühr per 2 R,b. (Art. 13, Abs. 11, 
Ausgabe ex 1912). Die nachträgliche Aktenstempel- 
gebühr vom dieser T ransaktion nach  Feststellung! des 
durch ihre Ausführung- bew irkten Betrages w ird spä
testens eine W oche nach E rhalt durch den Erw erber 
deudetzten W arenpartie, oder der Urkunde, welche die 
Ausführung des Vertrages feststellt (H andelsrechnung^ 

Jlem oirnotize, Schlussbrief et,z.) ein,gehoben. Von die
ser Gebühr w ird  die beim  Vertragsabschlüsse entrich
tete Stem pelgebühr im Abzug gebracht.

Art. 128.
Die Nachtrags,stempelgebühr von den im  vorher- 

geben ,S y  Artikel (127i-erwähii,ten Akten und U rkun
den k ann  im Stempel m arken auf die im Artikel 119 
festgesetite Art entrichtet werden, wobei afcer der 
K ontrahenten selbst die Stempelmarke entwerten kann, 
Ä eini die Bemessunigsgrundlage ,in den in Artikel 60 
und 61 genannten Akten, und, Dokumenten 500 Rb. 
und in anderen Akten und Dokum enten 100 Rb. nicht 
übersteigt.

Diese Veffltflftung tr it t  m it dem Tage der K und
m achung in  Kraft.

Der k. u. k. M ilitär-G eneral-G ouverneur: 
Karl K u k  m. p., Feld/eugnirisier.

338. 

Kundmachunq des k. u. k. Armeeoberkommandos 
vom 8. Juli 1916. V. Bl. Nr. 69.

Zulassung rekommandierter Privatbriefe

I. Auf Grund des § 11 der YeroHm jng des Ar- 
meeoberkiominamdanten von. 24. Februar 1916 über den



5

Post- und Telegraphendienst w ird v o m  15. J u l i  1916 
an die Vejjscndung von r  e k o m m . a  n d i  e r  l e il P ri- 
vüibr,iefseinduiig&ii Am. ,i m in e r e n  Postvorkehr des 
k. u. k. OkkuMiLioinsgebietes in Polen sowie pmi Ver- 
tkehre mi t Ö is t e r  r  e i  c h, U n ,g a r  n, B o s n  i e n  - 
II er , z e g o v i n  a u n d  d e m  k. u. k. O k k u p a 
t i o n  s g e b i e t e i n  S e r b i e n unter n a  cK H eipd  eil 
Beidingungen^B piassen:

1. Mit der Annalinie u n d  Ab gäbe,von rekom m an
dierten llricfjKislseritl Lingcn Wertteil im k. u. k. Okku
pationsgebiete vorläufig nur die E tappenpostäm ter 
I. .Klasse betraut.

2. Säm tliche .zugelassene Gattungen von Brief 
Postsendungen (Briefe, Korrespondenzkarten, D ruck
sachen, W arenproben) m it Ausnahm e der zum  erm äs- 
siigten Zeitungstarif versendeten Zeitungen können re 
kom m andiert werden.

3. Im  Okkupationsgebiete m üssen d,re rekom m an
dierten Privat-Briefpioistsendungep (Offen zur Post (auf
geliefert werden, jjjiis der Monarchie nach dem O kku
pationsgebiet können ,s,ie offen oder geschlossen .sein.

4. Die rekom m andierten Briefsendungen umterlie- j 
gen den allgem einen Versen-dungsbedingungen für .ge
wöhnliche B riefpostsendunjln l gleicher Art.

5. Die Adresse m uss m it Timte oder T intenstift 
geschfiiebeA-oder m it Druck oder Schreibm aschine h er
gestellt sein. Sendungen m it Chiffreadressen sind von 
der Rekom m andierung (ausgeschlossen.

6. Der Einschluss von W ertpapieren oder B ar
geld ist verbotein. Sendungen, in  denen ein solcher In 
h a lt festgestellt w ird, werden an den Aufgeber zurück
geleitet. -

7. Nachnaihmdiielastung, ExpresszuStellung, Z u
stellung zu eigenen! H änden, Rückscheine und Em p- 
fangscheine sind  vorläufig n ich t zugejjgsgn.

8. Die Rekomimandatiionsigebühr beträgt 25 h  und 
m uss (gleich w ie die VerseUdumgiSgebühr -bei der Auf
gabe entrichtet werden.

9. E ine Zustellung d e r rekommandiertem Sendun
gen findet im  Okkupationsgebiete n ich t statt. Die ein
gelangten rekom m andierten Sendungen werden, inso
weit der Bestelldienst eingerichtet ist, durch  Ausifol- 
gmvg des Abgabescheines an den Em pfangsberechtig
ten .avisiert. Die Avisogebühr beträgt 4 h.

10. Im  Fialle -des, Verlustes einet rekom m andier
ten Briefpostsiendung wird, der Fall höherpr Gewalt 
ausgenommen, dem Absender oder au f dessen V erlan
gen dem Em pfänger eiine Entschädigung im  Betrage 
bis zu 50 K geleistet.

11. D ie Fi ist für die E inbringung der Reklam a
tion beträgt 6 Monate vom Tage der Aufgabe der Sen
dung an  gerechnet. Mit der V ersäum nis der F ris t erlischt 
der Anspruch auf eine Entschädigung,

II. Die Versendung von rekom m andierten Brief-

postsendumgen wird zur gleichen Zeit auch im Ver
kehre zw ischen dem öst|er,r;.-.ung. Okkupationsgebiete 
in Polen einerseits und Deutschland sowie dem Gene
ral, giouvernement W arschau anderseits, u. z. im  allge
m einen zu den gleichen Bedingungen wi j t i m Verkehre 
m it der österreichisch-,ungarischen Monarchie zdife-

Jedoch müssen diese rekom m andierten BriefseäS:- 
dungen in b e i  d e n  Richtung&i:,offen aufgeliejirt w er
den und dürfen n u r M itteilungen in d e  u t  s c h  e r 
Sprache enthalten.

339. 

Kundmachung
wegen Hinausgabe neuer Banknoten zu 10 Kronen mit 

dem Datum vom 2. Jänner 1915.

Am 24. Ju li 1916 w ird die östeA'dchis-ch-T&irigari- 
sohe Bank bei Ihren H auptanstalten in W ien und  Bu
dapest sowie,ifßei' säm tlichen F ilialen  m it der H inaus- 

fgabe der Banknoten zu 10 K r o n  e n  m it dem  Datum  
vom 2. J ä  in n li»  1915 beginnen.

Die neuen Banknoten s Ä F im  Anhänge zu dieser 
K undm achung ISUnriehen.

Die Bestimmungen über die Einberufung und 
Einziehung da- jetzt im Umlaufe befindlichen Ba-nk-_ 
noten zu 10 Kronen m it dem D atum  vom 2. Jän n er 1914 
werden Seinerzeit besonders kundgem acht werden.

Budapest, am 29. Jun i 1916.

OESTERREICHISCH-UNGARISCHE BANK. 

P o p o v i c s
Gouverneur

G u t m a n n  S c h m i d
Generalrat. Generalsekretär.

(Anhang).

Beschreibung der Zehnkronen-Banknote der Oesterrei- 
chisch-ungarischen Bank vom Jahre 1915.

Die Noten der österreichii sch -ungarischen B ank zu 
10 Kronen vom 2. Jänner 1915 haben ein Form at von 
150 M iliineter Breite und 80 Millimeter Höhe und j zeigen 
auf dem in seinfeKgapÄn A usdehnung m it einem W as
serzeichen (römische Ziffer Zehn in dunklem  quadra- 

[Hijchen Gittenvgi'k) versehenen P ap ier einen Doppel- 
druck, einerseits m it deutschem, .anderseits m it unga
rischem  Texte.

Die beiden Serterij der Note sind sowohl in der 
Zeichnung als auch in  der Farbe vollkommen ver
schieden.
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Ungefähr drei Viertel deV Form ates beider Noten
selten tragen das eigentliche Notembild, w ährend cfas 
übrige Viertel das Wasserzeichen! frei sehen lässt und 
nur teilweise überdruckt .ist.

Der vollbedruckte Teil der deutschen Notenseite 
enthält in  der Mitte den deutschen Notentext sam t F ir- 
m azeiehnung der Bank in folgender Anordnung:

»Die Ösferreichi,.s«gli- ungarische Bank zahlt 
gegen diese Banknote bei ihren H auptaiistalten 
in W ien und Budapest sofort auf Verlangen

Zehn Kronen
in gesetzlichem Metallgelde. W ien, 2. Jän n er 1915 

OESTEiRREICHISCH-UNGrARISCHE BANK

P o p o v i c s
Gouverneur.

S c h o l l e r  S c h m  ■ d
Generalrat. Generalsekretär.

Unter «l,em Note n ie «  erscheinen in  ovaler guillochierter 
Rosette ein Knabenidealkopf, liinks und rechts davon 
stehende, rechteckige Hochvignetten, von welchen die 
linke oben den kaiserlich österreichischen Adler, die 
rechte oben die Ziffern Zehn und beide in. der Milte 
und unten je eine guillochierte Rosette in  weissen L i
nien auf dunklem  Grunde tragen, die m ite inander durch 
Ornam ente verbunden sind.

Das Notenbild ist in b lauer Farbe gedruckt.
Der 'Untergrund fs t buntfarbig, stellt einen in  Re- 

l.iefmaniier g ra v ie r t«  Fond dar, welcher abwechselnd 
aus. der Ziffer »10« und einem  rhom bischen vierzacki
gen Sterne besteht.

Das äusserste rechte Viertel der Note träg t in 
einem guillochierten, schm alen R ahm en buntfarbig die 
W ertbezeichnung in  acht Landessprachen:

DESET KORUN 
DZIESI^C KORON 

ÄECSTB KOPOH 
DIECI CORONE 
DESET KRÖN 

DESET KRUNA
HECKT ItpyH A

ZECE COROANE

und, durch eine Guilloicherosiette getrennt, die S traf
bestim mung:

»Die Nachm achung der Banknoten w ird gesetzlich 
bestraft«.

Oberhalb dieses- Rahm ens ist, die Nummer, u n te r
halb die Serie in  schwarzer Farbe angebracht.

Auf der ungarischen Seite sind sowohl die Zeich
nung des Notenhildes als auch der U ntergrund b u n t
farbig.

Das äusserste linke Viertel deiLNotq »zeigt in  b lauer 
Farbe das von einem O rnam ent umgebene WapjSMinjler 
Länder deiYmhgarischein heiligen Krone, darüber links 
und rechts die Ziffer »10« und unter dem  W appen eine 
Vignette m it der W eidbezeichnung »TIZ KOROljfA«, 
weiss auf blauem  'Grunde.

Oben rechts hiervon steht d :e W ertbezeichnung

» T I Z  K O R O N A «

in einer rechteckigen giuillochierlan Vignette tu we.is- 
ser Schrift auf dunklem  Grunde, darunter der ungari
sche Notentext:

»Az O szträk-m agyar bank  e bankjegyeert 
bärki kivänsägära azonnal fizet 
becsi es budapesti föintezeteinel 

T i z  K o r o n a  
törvenyes erczpenzt.

Becs, 1915 januär 2-än« 

und die Firm azeichnung:

» O S Z T R Ä K - M A G Y A R  B A N K «  

P o p o v i c s
kormänyzö

S c h r e i b e r  S c h m i d
fötanäcsos vezesitkär;

dann folgt die Strafbestim m ung:

»A bankjegyek utänzäsa a törveny 
szerint büntettetik«.

Rechts von diesem Noteaiteile 'befindet sich in 
einem welligen guillocihierteii, Rahm en ein K naben- 
idealkopf, unter diesem  eiine guillochierte Vignette m it 
der Ziffer »10«, weiss au f dunklem  Gruncl^, darunter 
freistehend das W ort »Korona«.

Der U ntergrund ibestehlÄus fer. Konnhmation eines 
Relieffonids m it der .Zi'ffey »10« und eines Guilloche- 
fdUpT welcher unter demjJNotaiitext in einem ovalen 
Ringe die römische Ziffer »X« erscheinen lässt.

340. 

Beschlagnahme von Taig, Knochen* und Knochen
fett.

Auf Grund der Verordnung des AOK. MV. Nr. 
10433/P. vom 13./2. 1916 hat däs k. u. k. M. G. G. mit 
dem Erlasse vom 14. August 1916 W. A. Nr. 57083 fol
gendes bestimmt:

1. Der gesia.mmte rohe und 'geschmolzene Talg, so
wie alle Knochen und AnoichciTudt von den Zivil- 
schÄchtereien, Olein, S tearin  und Leimleijpf; sind zu 
Gunsten der k. u. k. M ilitäriverwaltung beschlagnahm t
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und ist in fo lg ed ^ S B  jede* Verkehr in  diesen Artikeln 
untersagt.

Die Beschlagnahme betrilTt sowohl die vorrätigen, 
als auch die in H inkunft verkomm  enden Talg- und 
Knochenmeng en.

2. Sowohl der Talg und das Knochenfett, als auch 
die Knochen werden im  Kreise Olkusz durch  den* $om 
W. A. des MGG. legitim ierten Einkäufer M. J. Eh&en- 
fried, Olkusz eingekauft Änd übernommen.

Der Übernahm spreis beträgt:

für geschmolzenen Talg . . . K. 5.— pro. Ig g T
für K e r n ta lg .................................... K. 2.50 iproi 1 -kg-
für Ausschnittalg und D,armfott . K. 1.50 pro 1 kg.
für Knachenfetl .................... ■ K 4 — pro 1 kg.
für Olein . ............................... . K. 5.50 pro Dkg.
für Stearin .................................... K. 8.— pro 1 kg.
für K n o c h e n .................................... K T5 — pro 100 kg.
für L e i m l e d e r ...................................K. 30.— pro 100 kg.

3. Die in  clen Seifensiedereien u n d  Gerbereien vor
rätigen Fettmengein unter liegen ebenfalls obiger Be
schlagnahm e und werden denselben künftighin clie ,zum 
jPor.tbe trieb notwendigen Fettstoffe durch das MGG. zu
gewiesen.

4. Sämtliche Vorräte an obgemanmten Artikeln 
sind dem Kreiskommandoi ,i n  n e r  h  a l b  8 T ,a g e n  
vom K u n d m a c h u  V.g s t a g e  an gerechnet, anzu
zeigen.

5. Ü bertretungen dieser Verordnung werden vom 
Kreiskonimanclo s wer ne die H andlung n ich t unter eine 
strengejrS Strafbestim m ung fä llt m it Geldstrafen bis zu 
zWiei.tau.Snd Kronen oder m it Arreststrafe bis zu 6 Mo
nate, irgeahndet. Die nicht-arigernddeten l\uoche!in]i;n- 
’gen Verfallen zu Gunsten des MGG.

341. 

' Beschlagnahme von Mohn.
Auf Grund des § 4 und 5 der VUnordnung des Ar- 

meeohierkoimmandanten vom 11. Jun i 1916, Nr. 61 (Ver
ordnungsblatt der k. u. k. M. V. in Polen XXIII Stück) 
bestimme ich:

§ h

Beschlagnahme.

Der gesammte Mohn, gleichgiltig, ob derselbe B us 
eigenem oder aus dem im  F rü h jah re  durch clie Kreis- 
kom m anbos zugewiesenen Satogut stammt, ist be- 
schlagnahmit.

Verkehr.
Jeder Verkehr m it Mohn ist untersagt.

§ 3.

Übernahme.
iteil Mohn wind dunch Iiieziu von der E. V. Z. des 

M. G. G. legitim ierte Person ,aufgekauft und. sind die 
Produzenten zum Verkauf ihres gesammlen Mohnes zu 
den in § 9 festgesetzten Preisen vertpfM-chtet. Saatgut 
darf n icht zurüeRehalte.n werden.

§ 4.

Übernahmspreis.

Der Ü hem ahm spreis hetfägL K 145.— ,per 100 kg 
ah Bahn, bezw. Schiffsstation.

§ 5.

Strafbestimmungen.

Übertretungen dieser Verordnung wenden vom 
Kreiskomm ando nach § 10 der eingangs erw ähnten 
Verordnung, bezw. bezüglich Bes Austidirverbpti-s nach 
§ 7 cler Verordnung Nr. 47 vom 15. Dezember 1915 ge
ahndet.

§ 6.

Verbotswidrige Geschäfte, rückwirkende Kraft.

Die Bestimmungen der §■§ 11 und 12 der eingangs 
zitierten Verordnung H R Ä n  auch aujjpBrhn singemäss 
Anwendung.

342. 

Ein- und Ausfuhr vom Leder.
Auf Grund der Verordnung des M ilitärgeneral- 

gouverinäiiühts J. Nr. 82278 w ird  jede E infuhr und 
Ausfuhr von Leder ob m ih tärb rauchhar oder nicht, 
strengstens verboten. Der Verbiet erstreckt sich nicht 
nur auf die E infuhr oder A usfuhr aus dem Zollaus- 
lande, sondern auch vom TfiVis zu Kreis.

Alle Gendarm eriepostenkom manden werden an 
gewiesen eine strenge Kontrolle und Überwachung au s
zuüben und es sind säm tliche noch i:m Umgang befind
lichen Aus- und E irffuhrszeitifikatej sofort abzuneh
men und dem Kreiskomm ando vorzulegen..

Vergehen gegen diese Verordnung w ird m it der

§ 2.
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unbedingten Konfishatlgn der W are und m it einer 
Strafe bis 2000 Kr. oder 0 Monaten Arrest bestraft.

343. 

Unterhaltsbeiträge für Angehörige der bei den 
Armeen im Felde verwendeten Zivilkutscher.

Im N achhange zu der im Am tsblatt vom 1. Sep
tember 1916 unter L. Z. 321 verlaiutbarlert- Vcroirdmung 
des Armee - OÄeibkiofn'miaindös3 Op. Nr. 53505 v #  
23. Mal 1916 w ird zur allgemeinen Kenntnis gebrach t 
dass die m it dieser Verordnung bestim mten Unter- 
haltsbeiträ.ge auch an hilfsbedürftige Fam ilienangehö
rige der bei allen eigenen Arm een im Felde verwen
deten, aus dfcm Bereiche des M. G. G. stam m enden Z i
vilkutscher über ihr Ansuchen erfolgt werden.

344. 

Verlautbarung,
betreffend das Verhalten im Falle des Ausbruches des 

Schweinrotlaufes.

Eine der am meisten vorkom m enden, anste
ckendsten und fast im m er tödlich verlaufenden Seuchen 
bei Schweinen ist der Schweinrotlauf.

Die Erscheinungen dieser Seuche sind folgende: 
Plötzliche Unlust zum Fressen und Trinken, T raurig
keit, Bewegungsunlust, fortw ährendes Liegen, Vergra
ben in Stroh, Stuhlverstopfung, gewöhnlich im Anfän
ge Erbrechen, blutiges Misten; die Rötung der Haut 
an den Ohren, am Unterhalse, Unterbrust, unter dem 
Bauche, auf der Innenfläche der Schenkel, sogar am 
W iderrist und auf den unteren Fussteilen. Diese Rö
tung nim m t später eine bläuliche Farbe an. Der Tod 
tritt gew öhnlich am  dritten oder vierten Tage ein. 
Es kann auch Vorkommen, dass die Stücke ohne er
w ähnte Erscheinigungen plötzlich um stehen. W enn die 
Seuche länger als acht Tage dauert, so können die 
Tiere genesen.

Diese Seuche tritt am meisten nach  dem  Ein
käufe auf M ärkten auf. Darum  wird gewarnt, die ein
gekauften Schweine einige Zeit (2 W ochen) hindurch 
m it den anderen zusam m enzubringen. Das Auftreten 
der Seuche w ird durch nasse, unreine, dunstige, dun ■ 
kle, nichtventilierte Stallungen begünstigt. Darum  sind 
die Schweine in genügend geräumigen, lichten, öfters 
geweissigten und ventilierten Stallungen m it Zement 
oder Betonboden (welche sich leicht reinigen und de
sinfizieren lassen) zu unterbringen. Im Sommer sind 
die Schweine besonders fette, in schattigen und luftigen

Plätzen (hin ter den Gehöften, von der nördlichen Seite) 
zu unterbringen, welche Zwecks Vermeiden einer An
steckung mit N achbarstücken um gezäum t sein sollen. 
Man soll im m er von diesem Grundsätze ausgehen, dass 
kein Tier soviel Reinlichkeit und Überwachung ver
langt wie ein Schwein.

Der R otlauf verbreitet sich sehr leicht durch Kot 
wie auch durch wässrige Fleisch und D annabfalle von 
diesen, wegen dieser Seuche um gestandenen oder not
geschlachteten Schweinen. Deshalb dürfen diese Ab
spülwässer nichl wo immer ausgegosSm werden, son
dern sind sib; in eine genügend tiefe Grube zu brin
gen, die m it ungelöschten Kalk und irgend einem än
dern- Desinfektionsm ittel zugeschiiltel werden muss.

Der beste Schutz gegen diese Seuche ist die 
Impfung der Schweine.

Die Impfung gegen R otlauf wird vom hiesigen 
k. u. k. K reistierarzt vorgenomm en.

W enn die Seuche schon bei Herden oder in 
Schweinestallungen zum Ausbruch kommt, sind fol
gende Massregeln von den Gem eindevorstehern oder 
Soltisen zu treffen:

1) Sofortige Anzeige an das k. u. 1t. Kreiskoin- 
mando.

2) Verbot der Ausstellung von Viehpässen für 
Schweine und Ausfuhr aus der ganzen Ortschaft.

3) Verbot des gemeinsamen W eidens und T rin
kens von Schweinen. (Gesunde Schweine, dürfen je
doch unter Aufsicht der Schweinehirten geweidet 
werden).

4) Separierung der gesunden Schweine von den 
kranken. (Nicht umgekehrt).

5) Reinigung des Schweinestalles von Staub und 
Spinngeweben, Entfernung des Mistes mit der obersten 
Erdschichte und am besten Verbrennung derselben, 
eventuell, Vermischung mit ungelöschten Kalk und 
Verackerung.

Die W agen oder Fuhrw erke, welche zur Mistaus
fuhr verw endet w inden, sind nach dem Punkte 6 zu 
reinigen und zu desinfizieren.

6) Die W ände, Plafond und alle hölzernen Ge
genstände sind m it heisem W asser un ter Zusatz von 
Holzasche abzuwaschen, vorstehender Mörtel oder 
Lehm  ist abzukratzen und nachher mit wässriger Chlor
kalklösung 1:25, eventuell bei Mangel dieser zweimal 
m it Kalkmilch auszuweissigen.

7) Der Boden des Stales ist mit pulverisierten 
Kalk zu bestreuen und mit einer frischen Erdschichte 
zu belegen. W enn der Boden aus Zement oder Beton 
ist, genügt es denselben mit heissem W asser unter 
Beimengung von Soda oder Holzasche abzuwaschen 
und nachher mit Kalkmilch zu begiessen.

8) Alle Kanäle, welche m it dem Schweinestal in
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Berührung sind, m üssen gereinigt und m it Kalkmilch 
durchgespült werden.

9) Die Erde von den Plätzen, auf denen die k ran 
ken Schweine gehallen wurden ist zu entfernen und 
als ansteckend nach Punkt 5 zu behandeln.

10) Der Schweinedünger, besonders von kranken 
T ieren stam m end, ist nicht mit anderen zu vermischen, 
sondern exlra auf einer Stelle aufzubewahren, dam it 
m an ihn gut und erfolgreich desinfizieren kann. Auf 
diese Art werden die D esinfektionskosten veringert 
und wird der Verbreitung der Seuche entgegengetreten.

345. 

Passwesen.
Zwecks Regelung der Ausfolgung der Reisedo

kum ente w ird erneuert auf Grund der bestehenden 
Vorschriften nachstehendes bekannt gegeben:

1) Der Reisepass wird nur auf Grund eines 
schriftlichen ungestem pelten Gesuches ausgefolgt w er
den. -

In den Gesuchen muss der Zweck und das Ziel 
der Reise genau angegeben werden.

2) Der Reisepass wird von jenem  Kreiskomm an- 
do ausgestellt, in dessen Amtsgebiete der Bewerber 
seinen ordentlichen W ohnsitz h a t oder seine Erw erbs
arbeit oder Beschäftigung ausübt, welche l instand 
durch das Gemeindeamt des W ohnsitzes auf den Ge
suchen zu bestätigen ist.

Die Gem eindeäm ter werden daher aufgefordert 
bei Ausstellung der Bestätigungen üher den ordentli
chen W ohnsitz, oder auf den Umstand, dass die Per
son in angegebener O rtschaft ihre E rw erbsarbeit oder 
Beschäftigung ausübt mit der grössten Gewissenhaftig
keit und Strenge vorzugehen und solche Bestätigun
gen nur in zweifellosen Fällen auszustellen.

3) Beisepässe werden keiner Vermitlungsperson 
ausgehändigt. Die Passw erber haben die Pässe persön
lich zu übernehm en und den Em pfang des Passes 
eigenhändig im Passbüro zu bestätigen.

346. 

Warnung.
Republizierung der Verordnnng des AOK. Op. Nr. 8928.

Mit der Entw eichung der Kriegsgefangenen ist 
eine bedeutende Gefahr, ein Nachteil für die eigene 
Armee verbunden.

W er den Kriegsgefangenen im Bewusstsein die
ses Nachteiles bei der Ausübung der F lucht Hilfe lei

stet, begeht das V erbrechen wider die Kriegsmacht 
des Staates nach 327 MSTG.

Dieses Verbrechen unterliegt der standrechtlichen 
Behandlung und wird in diesem Verfahren mit dem  
Tode durch den Strang bestraft.

Dem nach wird jederm an unter Androhung der 
gesetzlichen Folgen gewarnt, Kriegsgefangene, sowie 
alicht da Kriegsgefangene und Spione sich zumeist der 
Ziyilkleidung bedienen, nicht ortsansässige, fremde Per
sonen unbefugter W eise oder doch ohne Anzeige an 
die Militär oder Ortsbehörde, zu beherbergen, sie zu 
verpflegen oder solchen Personen durch Anweisung 
des Weges, Verkleidung oder auf eine sonstige Art 
beim Fortkom m en behilflich zu sein.

347. 

Aufnahme zum Dienste bei der Finanzwache.
Das k. u. k. M ilitär-G eneralgouvernem ent in L u 

blin w ird w eiterhin eine Anzahl freiwillig sich m el
dender Einw ohner des Okkupationsgebietes zum  aus- 
hilfsweisen Dienste bei der Finanzw ache auf nehmen.

Bedingungen für die A ufnahm e 4siud:
1) Die volle Beherrschung der polnischen Spra

che in W ort und Schrift; j£§p die ausserdem noch 
der deutschen Sprache m ächtig sind, finden eine vor
zugsweise Berücksichtigung;

2) eine entsprechende Intelligenz;
3) makelloses Vöir leben;
4) ein Alter von über 18 bis 35 Jahren.
M inderjährige haben sich m it der schriftlichen

Einw illigung des Vaters oder Vormundes, welche' von 
dem Gemeindeamte bestätigt isein muss, auszuweisen.

Schriftliche, m it entsprechenden Dokumenten be
legte Eingaben, respective m ündliche Meldungen sind 
beim  hiesigen k. u. k. Krei!Sikoimma,ndoi längstens bis 
zum 10. Oktober 1. J. vorzubringen.

Über die Aufnahm e w ird das k. u. k. M ilitär-Ge
neralgouvernem ent in  Lublin entscheiden.

Im  Falle der Aufnahm e w ird der K andidat zu
erst einen Vorbereitungskurs in Lublin zu absolvieren 
haben, wo er gewissenhafte und einfrige Erfüllung 
seiner Pflichten durch die ganze Dienstzeit, w ährend 
deren er den M ilitärbehörden und m ilitärischen S traf
gerichten unterliegen wird, in feierlicher W eise an ge
loben wird.

Vom Tage der Anmeldung in Lublin w ird dem 
K andidaten die tägliche Entlohnung per 5 Kronen au s
gezählt werden, gusserdem w ird er zur Ausübung des 
Dienstes aus dem M onturm agazin einen Mantel, eine 
Bluse, Hose, Kappe und ein P aar Schuhe erhalten.
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348. 

Richtspreisänderiingen ab 15. September 1916.
Ad MGG. 82241 und ZK. 27112.

Kleinhandel 
Äpfel . . . .  1 P fund  0.15 K r
Birnen . . . .  1 P fund  0.20 Kr
Pflaum en . . 1 Pfund 0.10 Kr
Paradeisäpfel . 1 P fund 0.30 Kr
Gurken . . .  1 Schock 1.80 Kr

Die Preise sind unbedingt einauhalten und wer
den Dagegenhandelnde, nach  den bereits verlautbar- 
ten Strafen bestraft. Gleichzeitig w ird auch  auf die am 
1. September 1916 im Anntsblatte, sowie durch P laka
ten verlautbarte H öchst- und Richtpreise hingew iesen 
die unbedingt eingehalten werden müssen.

349. 

Lehrerpostenbesetzung im Kreise Hrubieszöw.
Im  Kreise Hrubi eszbw gelangen 30 Lehrer|posten 

zur Besetzung. Gehörig instruierte Gesuche unter be

kannten Bedingungen sind im  Wege der Vorgesetzten 
Behörde beim  Kreiskom m ando in Hrubieszöw einzu- 
reichen.

350. 

Identitätsfeststellung.

Am 27. Ju li 1916 hat die k. u. k. Gendarmerie in 
Leczna, Kreis Lubartöw  eine schwachsinnige gegen 
30 Jahre alte, vernachlässigte, arbeitslos herum vagie- 
rende Frauensperson angehalten.

Die Angehaltene gibt an, Etel R eutm ann (Rojt- 
m an n ) zu heissen, ledigen Standes, aus Bronowice, Kreis 
Lublin gebürtig und dort heim atszuständig zu sein.

Sie ist mittelgross, h a t breites Gesicht, blonde 
Haare, blaue, trübe Augen, piroport. Mund und Nase und 
beim  linken Fusse die kleine Zehe emporgehoben.

Die Kleider sind zerfetzt.
Falls die Genannte aus dem hiesigen Bereiche 

stam m : oder jem anden b ek an n t sein sollte ist sofort 
dem Kreiskom m ando zu melden.

Grosshandel
1 P ud  5 Kr. 
1 Pud 7 Kr. 
1 Pud 3 Kr. 
1 Pud 10 Kr.

Der k. u. k. Kreiskommandant:

Oberst Edler von Kwiatkowski, m. p.

Kraköw. -- Druk W. L. Anczyca i Spölki.


